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Freitag

den 16. December.

Wer eburger Kreis Blatt.

(Tageblatt.)

Vierundfunfzigſter

Jahrgang.

Vierteljährlicher Abonnementspreis in der Expedition und den Ausgabeſtellen 1,20 Mark, mit Zubringerlohn 1,40 Mark, durch die Poſt bezogen 1,50 Mark,
durch die Stadt und Landbriefträger 1,90 Mark. Ausgabe täglich (mit Ausnahme der Sonn und Feſttage) Nachmittags 3 Uhr.

Inſeraten Annahme bis 9 Uhr Vormittags. Größere Jnſerate Tags zuvor.

Amtliche Bekanntmachungen.
Eindeichung des Gartengrundſtücks der Meuſchau'er Mühle gegen die Saale betreffend.

Der Mühlenbeſitzer Uhlig zu Meuſchau hat in ſeinem Gartengrundſtück einen Schutzdeich gegen das Hochwaſſer der Saale aufgeführt.
Jndem wir das Unternehmen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir alle diejenigen, welche etwa Einwendungen gegen

daſſelbe geltend zu machen haben, hierdurch auf, ſolche längſtens bis zum 31. December d. Js. bei uns anzubringen. Dieſe Aufforderung geſchieht
unter der Verwarnung, daß diejenigen, welche ſich binnen obiger Friſt nicht bei uns gemeldet haben, mit ſpäteren Einwendungen nicht gehört wer-
den ſollen.

Das Project liegt bei dem Königlichen LandrathsAmte hierſelbſt zu Jedermanns Einſicht aus.
Merſeburg, den 30. November 1881.

Der Bezirks-Rath. (gez.) von Dieſt.
Die Aufhöhnng der der Neberfluth

Dölziger- Straße betreffend
ung durch dir Elſter in Schkenditzer Flur ausgeſetzten ſogenannten

Der Magiſtrat der Stadt Schkeuditz beabſichtigt die ſogenannte Dölziger Straße in Schkeuditzer Flur, in ſo weit ſie der Ueberfluthung
durch die weiße Elſter ausgeſetzt iſt, aufzuhöhen.

Jndem wir dies Unternehmen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir unter Bezugnahme auf die S 1 und 2 des Deich-
geſetzes vom 28. Januar 1848 (Geſetz- Sammlung de 1848 pag. 54)
haben, hierdurch auf, ſolche längſtens bis zum 21. December ds. Jrs. bei uns anzubringen. z Dieſe

alle diejenigen, welche etwa Einwendungen gegen daſſelbe geltend zu machen
Aufforderung geſchieht unter der Verwarnung,

daß diejenigen, welche ſich binnen obiger Friſt nicht bei uns gemeldet haben, mit ſpäteren Einwendungen nicht gehört werden ſollen.
Das Project liegt bei der PolizeiVerwaltung zu Schkeuditz zu Jedermanns Einſicht aus.
Merſeburg, den 1. December 1881.
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Der Bezirksrath. (gez.) von Dieſt.
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Telegraphiſche Nachrichten.
Berlin 15. December. Die Delegirten

der liberalen Fractionen haben ſich über die
principielle Grundlage eines mit dem Verſiche-
rungszwange verſehenen reformirten Haft-
pflichtgeſetzes verſtändigt.
ſollte in die Detailberathung des Entwurfs ein
getreten werden.

Kleines Fenilleton.

Letzte Worte
nennt ſich ein Feuilleton der Deutſchen Zeitung,
welches eine Fülle von Ausſprüchen zuſammen-
ſtellt, die berühmte Leute vor ihrem letzten Athem-
zuge gethan. Wie viel Wahrheit in der bekannten
Behauptung liegt, die Art unſeres Sterbens ge-
höre mit zum Characterbilde des ganzen Men-
ſchen, wird an einigen intereſſanten und charak-
teriſtiſchen Beiſpielen dargethan: Gregor VII.,
der gewaltige Papſt, der Heinrich l V. als Büßer
zu ſeinen Füßen geſehen, richtete ſich ſterbend
auf und ſprach die ſtolzen Worte: „Jch habe
die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt;
deshalb ſterbe ich in der Verbannung.“ Crom-
well, der verſchloſſene Puritaner, fragte in der
letzten Stunde ſeinen Prieſter: „Kann man aus
der Gnade des Hmme fallen, wenn man je-
mals darin war Der Prieſter verneinte und
Cromwell ſprach erleichtert: „Jch bin gewiß,
einſt darin geweſen zu ſein.“ Seine letzten Worte
waren: „Jch bin erlöſt!“ Loyala, der Schöpfer
des Jeſuitenordens, ſtarb mit den glücklichen
Worten: „Ueber alle Länder der Erde
es iſt gelungen!“ Rabelais, der größte Satiriker
ſeines Jahrhunderts, ließ ſterbend ſeinem Gönner,
Cardinal Bellay, folgende Botſchaft ſagen „Melde
Monſeigneur, daß ich im Begriffe ſei, ein gran
peut-étre (ein großes Vielleicht) aufzuſuchen.
Zieh den Vorhang, die Poſſe iſt aus!“ Friedrich V.,

Geſtern Abend

Mainz 14. December. Drei auf heute
Abend in verſchiedenen Stadtbezirken anberaumte
ſocialdemokratiſche Wähler Verſammlungen, in
welchen die Abgg. Kräcker, Blos und Frohme
ſprechen ſollten, wurden kurz vor Beginn von
der Polizei verboten.

Mürnchen, 14. December. Jn der Kammer
der Abgeordneten legte der Finanzminiſter einen
Geſetzentwurf betreffend die proviſoriſche Fort

e z
der nach dem Stein der Weiſen ſuchte, während
ſein Reich faſt zertrümmert wurde, hatte ſterbend
das Bedürfniß, ſeine Schwäche zu beſchönigen.
„Meine Hände ſind rein von Blut!“ rief er aus.
Guſtav Adolf, dem die Sorge für jeden einzelnen
ſeines Heeres ſtets am Herzen lag, ſank, tödtlich
getroffen, vom Pferde und ſagte zu ſeinem Be
gleiter: „Jch habe genug, Freund; ſuche Du
Dein Leben zu retten!“ Wallenſtein, den ſein
Mörder aus dem Bette auſſcheuchte, bot lautlos
ſeine Bruſt dem Todesſtreiche dar. Er ſtarb
und nahm das Geheimniß ſeines Lebens mit in
das Grab. Pappenheim, der furchtbarſte Soldat
des dreißigjährigen Krieges, dem man auf dem
Sterbebette die Nachricht von Guſtav Adolfs
Tode mittheilte, ſagte: „Jch ſcheide fröhlich da-
hin, da ich weiß, daß dieſer unverſöhnliche Feind
meines Glaubens an einem Tage mit mir ge-
fallen iſt.“ Voltaire, den der Abbé Gaultier
fragte, ob er an Jeſus glaubte, rief unwillig
„Jm Namen, Gottes, laßt mich in Frieden ſter-
ben!“ Leſſing, dem man dieſe Epiſode erzählte,
als er ſchon dem Tode nahe war, ſagte: „Wenn
Sie mich im Sterben ſehen, rufen Sie mir den
Notar herbei; ich will mich gegen ihn erklären,
daß ich in keiner der herrſchenden Religionen
ſterbe. Joſeph II. ſprach kurz vor ſeinem Ende
die denkwürdigen Worte: „Man ſchreibe auf
mein Grab: Hier ruht ein Fürſt, deſſen Ab-
ſichten rein waren, der aber das Unglück hatte,
all ſeine Entwürfe ſcheitern zu ſehen.“ Leſourece,

d der Girondiſt, ſagte zu ſeinem Richter, der ihm
zuletzt das Urtheil nochmals vorlas: „IJch ſterbe
in einem Augenblick, wo das Volk ſeinen Ver

erhebung der Steuern für 1882 vor. Die
Wahl des Abgeordneten Bonn (Regensburg) wurde
nach langer ausführlicher Debatte dem Antrage
des Ausſchuſſes entſprechend für ungiltig erklärt.

Wien, 14. December. Der ganze Raum
des Ringtheaters iſt heute desinfizirt worden.
Jm Parquet und im Bühnenraum brannte es
heute wieder auch in der vergangenen Nacht

brach in der Friſeurſtube des Ringtheaters der

ſtand verloren hat: Jhr werdet an dem Tage
ſterben, wo es ihn wiederfindet.“ Königin Eli-

ſabeth von England ſagte: „Mein Königreich für
nur noch eine einzige Minute!“ Marie Antoinette,

die dem Scharfrichter auf den Fuß trat, ſagte
entſchuldigend: „Excusez, monsieur, je ne
lai pas fait exprèes!“ und legte ihr Haupt auf
den Block. Die Du Barry, die berüchtigte Mai-
treſſe Ludwigs RV, rief das Volk um Mitleid
an, und als das Beil ſich ſchon ſenkte, ſagte
ſie: „Noch einen Augenblick, lieber Herr Scharf-
richter!“ Maria Thereſia brach ſterbend vor
ihrem Bett zuſammen, Joſeph half ihr halb in
daſſelbe und fragte ſie, ob ſie nicht ſchlecht liege.
„Ja“, ſagte ſie, „aber gut genug, um zu ſterben.“
Ludwig Börne, den ſein Arzt fragte, was er für
einen Geſchmack habe, antwortete ſterbend: „Gar
keinen, wie die deutſche Literatur!“, Feuchters-
leben, der Seelen-Diätetiker: „Auf einem an-
dern Stern beginnt es wieder!“ Beethoven, der
ſterbend von der „Fauſt“Muſik, die er noch
chreiben wollte, phantaſirte, ſagte: „Schade
chade zu ſpät!“ Nelſon: „Jch habe meine
flicht gethan und danke Gott dafür.“ Lord

Byron: „Sieh, der Zeitpunkt zum Schlafen!
Walter Scott: „Jch. fühle, daß ich zu mir ſelbſt
zurückkehre“, und um mit dem berühmteſten von
allen zu ſchließen, Goethe: „Mehr Licht!“
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Brand von Neuem aus. Derſelbe wurde aber
bald gelöſcht. Heute ſind viele Leichenreſte, völlig
und theilweiſe verkohlt, in den Trümmern e
den worden. Es ſind wieder 20 bis 30 Wider-
rufe von angeblich Vermißten eingegangen.
Die „Preſſe“ meldet, daß auf Befehl des Kaiſers
morgen in der Schloßkirche in Gödöllö ein Requiem
für die Verunglückten ſtattfinden wird, welchem
der Kaiſer, die Kaiſerin, der Hofſtaat und das
ganze Hofperſonal beiwohnen werden. BürgerZeaſter Newald iſt erkrankt. König Humbert

Königin Magarethe überſandten 3000 Fres. in
Gold für die Hinterbliebenen der beim Ring-
Bl Berunglückten. Von der italieniſchen

otſchaft wurden außerdem noch 4000 Fres.
übergeben. Der Kronprinz und die Kron

rinzeſſin beſuchten heute Vormittag den Central-fuerhs und verrichteten ein kurzes Eebet an

dem Maſſengrabe.
Wien, 15. December. Die Wiener Zeitung

verweiſt die Nachricht hieſiger Blätter, daß dem
erſten Oberſthofmeiſter Fürſten Hohenlohe das
Allerhöchſte Mißfallen darüber ausgeſprochen wor
den ſei, daß er am Tage nach dem Brande des
Ringtheaters an Direktor Jauner ein n
ſchreiben gerichtet hat, und daß der Oberſthof-
meiſter ſeine Entlaſſung nachgeſucht habe, in das
Bereich ſchlecht erfundener tendenziöſer Fabeln.

Paris, 14. December. Die heutigen Ver
handlungen in dem Prozeſſe RouſtanRochefort
boten einige erregte Scenen dar zwiſchen den
Zeugen Rocheforts, dem bekannten Exlegations-
ſekretair Baron Billing und Herrn Barthélemy
St. Hilaire. Auch die heutigen Ausſagen brachten
im Grunde nichts Beachtenswerthes und Rouſtan
Belaſtendes. Das famoſe myſteriöſe Doſſier Bokhos
wird von den gewählten Schiedsrichtern Clemenceau
und Anatole la Forge geprüft werden, ob es etwas
auf den Prozeß Bezügliches reſp. Rouſtan Kompro
mittirendes enthält. Jenes Doſſier ſoll eine An
zahl von Dokumenten und Briefen umfaſſen, welche
vielmehr über die einſtigen Jntriguen des italieni-
ſchen Konſuls Maccio in Tunis und über das be-
kannte franzoſenfeindliche arabiſche frühere Blatt
Muſtakel Enthüllungen enthalten. Das gambet-
tiſtiſche Journal „Paris“ kündet für Montag eine
Veröffentlichung deſſelben an, da heute daraus
nichts mehr für internationale Komplikationen zu
befürchten ſei.

Baris, 14. December. Der Neujahrs-
empfang der Vertreter des Auslandes ſoll in
dieſem Jahre im Auswärtigen Amte beſonders
glänzend werden. Der Miniſter des Jnnern
wird bei Empfang ſeines Beamtenperſonals dem
Vernehmen nach in Erinnerung bringen, daß
die Aera der Ausſcheidung feindlich geſinnter
Beamten noch nicht geſchloſſen ſei.

Faris, 14. December. Chaudordy wird
noch vor Weihnachten nach Petersburg abreiſen
und die Zuſtimmung Frankreichs zu den meiſten
von Rußland gemachten Vorſchlägen über Aus-
lieferung politiſcher Verbrecher mitbringen.
Challemel Lacour wird nächſten Freitag hier
erwartet.

Wern, 14. December. Die Bundes Ver
ſammlung wählte heute die bisherigen ſieben
Mitglieder des Bundesraths wieder. Zum Bun
des Präſidenten wurde Bavier, zum VicePräſi-
denten Ruchonnet und zum Kanzler der Alt-
Ständerath Ringier aus Aarau gewählt.

St. Petersburg, 15. December. Da ſich
herausgeſtellt hat, daß das Attentat auf den
General Tſcherewin aus politiſchen Gründen er
folgte, ſo iſt die Unterſuchung in dieſer Angelegen-
heit beſchleunigt und der Verbrecher Nicolai
Martinoff, wie der Regierungsbote meldet, nach
beendeter Unterſuchung dem Kriegsgericht über-
geben worden.

Bukareſt 14. December. Die Kammer
der Deputirten nahm einſtimmig den Antrag des
Generals Lecca an, der öſterreichiſchen Regierung
das Beileid des Hauſes anläßlich der Ring-
Theater Kataſtrophe auszudrücken.

Rom, 15. December. Der Graf de Launay,
Botſchafter in Berlin, iſt abgereiſt, um auf ſeinen
Poſten zurückzukehren. Der Appellhof in Ancona
hat dem Urtheile des hieſigen Appellhofes ent
ſprechend entſchieden, daß die unbeweglichen Güter

der dem Geſetz vom 19. Juni 1873
gemäß der Konvertirung in Rente unterliegen.

Der Miniſter des Aeußern, Manecini, legte
der Kammer der Deputirten einen Geſetzentwurf
betreffend die Verlängerung der Friſt für die

Juſtizreform in Egypten vor. Die Kammerrvotirte
die Dringlichkeit der Vorlage.

Deutſcher Reichstag.
(14. Sitzung vom 10. December.)

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf
Antrag des Abg. Dr. Baumbach u. Genoſſen
beſchloſſen, den Reichskanzler zu erſuchen, die
Einſtellung des gegen den Abg. Dr. Dohrn
beim Landgericht in Stettin ſchwebenden Straf-
verfahrens während der Dauer der Seſſion ver
anlaſſen zu wollen. Darauf wird das Geſetz
über die Controlle des Reichshaushalts in 3.
Leſung debattenlos angenommen. Es folgt Be
rathung der Denkſchriften über den
kleinen Belagerungszuſtand in Berlin,
Hamburg, Altona und Leipzig. Abg. Haſen-
clever führt aus, Paſſanante ſei in das Jrren-
haus geſchickt worden. Guiteau ſei gleichfalls
wahnſinnig Paſſanante ſei dem Hödel, Guiteau
dem Nobiling ähnlich, aber weder in Jtalien
noch in Amerika ſeien Ausnahme- Zuſtände des-
halb geſchaffen worden und laſſe man Unſchul-dige i die Thaten Anderer leiden. Man habe

ja die Partei geſprengt, aber zum Vortheil der
Partei, die man ſo von den Moſt und Haſſel-
mann, wie von den Finn und Körner befreit habe.
„Wir beantragen gar nicht Aufhebung des Sozia
liſtengeſetz, wir fühlen uns ſehr wohl darunter.
Bei politiſchen Fragen haben wir als Demokraten
mit der Linken geſtimmt, als Socialiſten prüfen
wir aber jeden Vorſchlag, von welcher Seite er
auch ausgehe.“ Jn Sachſen glaube Jeder, daß
von Berlin aus ein Druck auf die ſächſiſche Re-
gierung ausgeübt ſei; die preußiſche Regierung
meine vielleicht, es ſei ganz gut, Unzufriedenheit
in den Einzelſtaaten zu erwecken, um ſie zur
Annection vorzubereiten. Es ſei geſagt worden,
Haſſelmann habe Geld zu Höllenmaſchinen nach
Deutſchland geſchickt; er (Redner) kenne Haſſel
mann beſſer, der ſchicke gewiß kein Geld (Heiter-
keit). Er beſpricht eine Reihe von Ausweiſungen
und die dabei vorgekommenen Chicanen. Für die
Ausdehnung des Hamburger Belagerungszuſtandes
auf Harburg ſei kein Grund erfindlich. Jn den
Motiven ſei von einem Executivromitee die Rede,
daſſelbe ſei nur ein Wahlcomitee, die gewählte
Bezeichnung ſei einfach unrichtig. „Das Aus-
nahmegeſetz achten wir nicht, wir umgehen es,
wo wir können; wir folgen dabei dem Centrum,
das ebenſo verfährt.“ Der Belagerungszuſtand
in Leipzig habe Bebel erſt ſo viele Stimmen
zugeführt durch die Ausweiſungen würden gerade
erſt Vagabunden erzeugt. Schon das ſocial-
demokratiſche Wählen ſei als ein Grund zur
Verhängung des Socialiſtengeſetzes angeſehen.
Miniſter v. Puttkamer iſt enttäuſcht über
den Verlauf der bisherigen Discuſſion er hätte
geglaubt, daß ſich dieſelbe in großem Style be
wegen würde. Der Miniſter ſtellte hiernach eine
Reihe von Fällen richtig, die der Vorredner an
geführt. Die Ausnahmemaßregeln ſeien von der
preußiſchen, ſächſiſchen und hamburger Regierung
ſehr maßvoll und human in Anwendung gebracht
worden. Jn der Zuwieſpaltigkeit der Social-
demokraten ſei nur ein Unterſchied des Tempera
mentes und der Methode zu erblicken, beruhigen
könne die Theilung in zwei Lager nicht. Königl.
ſächſiſch. Staatsminiſter v. Noſtiz- Wallwitz
weiſt die Angriffe Haſenclevers auf die ſächſiſche
Regierung zurück. Eine Preſſion auf die ſächſ.
Regierung würde nicht ausgeübt, natürlich ſeien
von Anfang an die Regierungen wegen einer
gleichmäßigen Ausführung des Socialiſtengeſetzes
in Verbindung getreten. Redner erwähnt ſchließ-
lich das Gerücht, von einer drohenden Annexion
Sachſens. „Wir hängen mit größter Liebe an
unſeren Landesherrn und wollen die Selbſtſtän
digkeit unſeres Vaterlandes, die durch die Reichs
verfaſſung garantirt iſt, erhalten wiſſen, aber vor
die Frage geſtellt ob ſocialiſtiſche und atheiſtiſche
Republik oder Annexion, würde ich mich, als
guter Sachſe, für die Annexion erklären! (Bravo!)
Abg. Dr. Hänel wünſcht baldige Beſeitigung
des Ausnahmegeſetzes, für das bezüglich ſeiner
Ausführung gar kein Maßſtab beſtehe und das
ſich in ſeiner Wirkung nicht controlliren laſſe.
Miniſter v. Puttkamer: Die Regierung ſei
ſich ihrer Verantwortlichkeit wohl bewußt und
habe ſich die Controlle nicht aus den Händen

leiten laſſen. Der Zweck des Socialiſtengeſetzesſei die Eindämmung der Verführung der Wihler

und dieſer Zweck werde durch das Geſetz erfüllt.
Abgg. Blos und Frohme treten für die So
cialdemokratie ein. Miniſter v. Puttkamer
nimmt die preußiſche Polizei gegen die Angriffe
des Vorredners in Schutz. Wenn das Verbrechen
im Geheimen ſchleiche, dann könne eine verant
wortliche Regierung nicht anders handeln, wie
gehandelt worden ſei. Abg. Lasker: Die neu-
erliche Ausführung des verſtoße
n das Geſetz ſowohl, als deſſen Motivirung.

iniſter v. Puttkamer widerlegt dies. Nach-
dem noch Abg. Stolle und Braun geſprochen,
wird die Debatte geſchloſſen, und iſt die Tages
ordnung damit erledigt.

Preußiſche Klaſſen-Lotterie.
Gezogen in Berlin den 14. December.

(Ohne Gewähr.)
15000 Mark Nr. 455.
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Kirchen Nachrichten von
Merſeburg.

Dom. Getauft: Franz Emil, S. des Delica
teſſenhändlers Zimmermann. Getrauet: der Stabs
trompeter des Königl. 1. Württembergiſchen Dragoner
Regiments Nr. 25 zu Ludwigsburg Carl Friedrich Chriſtian
Kroneberg mit Wilhelmine Marie Thereſe geb. Veſter.
Beerdigt: der jüngſte S, des Delicateſſenhändlers
Zimmermann.

Stadt. Getauft Karl Arthur, S. des Uhr
machers Hellwig; Eliſe Marie, T. des Tiſchlermeiſters
Bedewitz Marie Martha, T. des Kaſſenboten bei der
Feuer Societät Maßmann Louis Hermann Hugo, ein
unehel. S. Beerdigt: den 7. December der Schrei
ber Glaſer; den 13. die Wittwe des Maurers Frenz

Neumarkt. Beerdigt: die Wittwe des Hand
arbeiters Günther geb. Klappach.

Altenburg. Getauft: Heinrich Ewald, S. des
Stellmachermeiſters Unruh Guſtav Max, S. des Landes
Deren ſhent Petſch Marie Frieda, T. des Handarbeiters

riedrich.

Civilſtands-Regiſter der Stadt
Merſeburg.

vom 5. 11. December 1881.
Eheſchließungen: der Zahlmeiſter-Aspirant,

Feldwebel Max Albert Schiborr in Magdeburg mit Anna
Pauline Renno, Tiefer Keller 3; der Stabstrompeter im
1. Württembergiſchen DragonerRegiment Nr. 25 Karl
Friedrich Chriſtian Kroneberg in Ludwigsburg mit Wilhel
mine Marie Thereſe Veſter, Brauhausſtr. 10.

Geboren: dem Tiſchlermeiſter F. Genth eine T.,
Breiteſtr. 18 dem Handarbeiter K. F. Seibicke ein S.,
Hirtenſtr. 5 dem Delicateßwaarenhändler L. Zimmermann
ein S., Burgſtr. 15 dem Handarbeiter G. Quarg eine
T., Neumarkt 65; dem Cigarrenfabrikanten F. L. Mühl-
pfordt eine T., Neumarkt 63 ein unehel. S. eine unehel,
T. dem Handelsmann W. Schönfeld eine T., Teichſtr.
7 a dem Kanzlei Aſſiſtenten E. Köppe ein S große
Ritterſtr. 4; dem Zimmermann G. Schade eine T.,
Sand 19.

Geſtorben: der Feldmeſſergehülfe Guſtav Ernſt
Glaſer, 46 Jahre 1 Monat, erfrorene Füße, Kädtiſches
Krankenhaus des Delicateßwaarenhändlers L. Zimmer
mann S., Franz Emil, 3 Tage, Schwäche, Burgſtr. 15
des verſtorb, Handarbeiters G. Günther Ehefrau, Wilhel-
mine geb. Klappach, 61 Jahre 10 Monate, Altersſchwäche,
Neumarkt 29; des verſtorb. Maurers F. Frenze Ehefrau,
Johanne geb. Billing, 68 Jahre 7 Monate, Stickfluß,
kleine Sixtiſtr. 14.

Durchſchnitts-Marktpreis.
Merſeburg. Der Durchſchnitts Markt

preis der Ferken in der Woche vom 4. bis mit
10. December betrug pro Stück 10 Mk. 50 Pf.
bis 15 Mk.

Metrologiſche Station
des Opt. mechan. Jnſtituts Merſeburg Windberg 7.

5 12. Abds 8 U. I16./12. Morg. 8 U.

Barometer Mill. 759,25 755,75
Thermometer Celſius 1 0,5Rel. Feuchtigkeit 100 97,8Bewölkung 9 9Wind NO. NO.Stärke 5 3Bei fallenden Barometer und ſtark bewölkten Himmel
abnehmende Kälte.

Der Dunſtdruck reducirte ſich von 2,26 auf 2,21.

Tages-Chronik zum 16. Decbr.
Am 16. December 1740 Beginn des erſten ſchleſiſchen

Krieges. 1742 Geburtstag Blüchers. 1804 ſtarb
Chr. Fel. Weiße, Dichter und Schriſtſteller zu Leipzig.

1859 ſtarb J Wilhelm Grimm. 1870
Vendöme wird beſetzt. Gefecht bei Droue. Gefecht im
Walde von Bosmont bei Belfort. 1878 ſtarb Karl
Gutzkow. Abſchluß des Handelsvertrags zwiſchen Deutſch

land und Oeſterreich,



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Bei der heute ſtattgehabten StadtverordnetenNachwahl der I. Abtheil
ung hat der Kaufmann Herr Eichhorn die meiſten Stimmen erhalten.
Derſelbe iſt ſomit gewählt.

Unter Bezugnahme auf den S 27 der Städte-Ordnung wird dies hier
durch öffentlich bekannt gemacht.

Merſeburg den 15. December 1881.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.Die hieſige Rathskeller-Wirthſchaft ingleichen die Nutzung
der Rathswaage ſoll von I. Mai 18832 die dahin 1888
anderweit meiſtbietend verpachtet werden.

Zu dieſem Behufe iſt Termin
den 9. Januar 1I882, Vorm. 11 Vhr,

in dem Seſſionszimmer des hiefigen Rathhauſes anberaumt,
wozu Pachtluſtige hiermit eingeladen werden.

Die Lieitanten haben ſich über ihre Moralität und Ver-
mögens- Verhältniſſe im Termine auszuweiſen und werden in dem
ſelben die näheren Bedingungen bekannt ger werden.

Lauchſtädt, den 7. December 1881.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Das Statut vom 1. Januar 1858, nach welchem die hieſige Sparkaſſe

bisher verwaltet worden iſt, bedurfte in einigen Punkten, namentlich auch
in Berückſichtigung der Einführung der ReichsmarkWährung, der Abänder-

ung; die ſtädtiſchen Behörden von Lauchſtädt haben daher gemäß S 30 der
bisherigen Statuten und S 17 und 18 des SparkaſſenReglements vom 12
December 1838 die vorliegende Neuredaction beſchloſſen.

Dieſes gegenwärtige Statut tritt mit dem 1. Januar 1882 in Kraft,
mit welchem Tage das bisherige Statut ſeine Gültigkeit verliert.

Dieſe Aenderung wird hierdurch nach S 40 ſtatutengemäß bekannt ge-
macht und ſteht jedem Einleger frei von S 41 des bisherigen Statuts bis
1. Januar 1882 Gebrauch zu machen. Sind bis dahin keine Anträge er
folgt, wird angenommen, daß jeder Sinleger unter den neuen Bedingungen
mit ſeiner Einlage in der hieſigen Sparkaſſe bleiben will.

Lauchſtädt, den 12. December 1881.
Das Direcetorium der ſtädtiſchen Sparkaſſe.

Versteigerung
im Wege der wangsvollstreckung.

Sonnabend den 17. d. M., Vormittags 9 Uhr, verſteigere ich im hieſigen
RathskellerSaale

1 Pianino, 1 Schreibſekretär, 3 Sophas und 2 Kommoden
öffentlich meiſtbietend.

Schlüter, Ger.Vollzieher.Merſeburg den 15. December 1881.

Freiwillige Verſteigerung.
Mittwoch den 21. d. M., Vormittags 9 Uhr, verſteigere

ich in meinem Auctionslokale auf hieſigem Rathskeller:
1 große Partie Schultorniſter, Spiel, Galanterie und echte Gold
wagren, auch 2 Sophas

öffentlich meiſtbietend.
Merſeburg, den 14. December 1881.

Schlüter, Gerichtsvollzieher.

Meihnacht Augtelung

in

Parfümerien Toilettegegenſtänden
ſowie

Farbe-Kasten ete.
iſt von heute an eröffnet und befindet ſich in der

Parfümerie- und Drogen- Handlung
Paul Marchſcheffel,

Merſeburg,
Nr. 7 Breiteſtraße Nr, 7.

Roßmarkt 3 Wilhelm Wolf, Roßmarkt 3
empfiehlt feine Unterjacken für Damen und Herren in Wolle und
Vigogne, Unterbeinkleider, Jagdweſten, Chemiſetts,
Shlipſe, Handſchuhe, Strümpfe, llentücher, Hauben,
ſowie Schnuren und Quaſten für Stickereien.

Die

Puchbinderei, Papier-, Galanterie- und
Spielwaaren- Handlung

von

M. Liümprecht,
Entenplan Nr.

empfiehlt zur fleißigen Benutzung ihre auf das reichhaltigſte
ausgeſtattete

Weihnachts-Ausſtellung.

Wer erDiamantine und Winterreif zum Beſtreuen der
Weihnachtsbäume, Lichthalter, Eiszapfen, Nüſſe,
Lametta, Silberhaar und andere hübſche Sachen zur
Ausſchmückung der Weihnachtsbäume empfiehlt

H. Limprechkt, Entenplan Nr. 3.

Friſter- c Roßmanns:
Singer Wheeler &Wilson

Nähmaschinen,
un übertroffen an Güte und
Leiſtungsfähigkeit, ſowie Näh-
maſchinen aller bewährten Syſteme
für Haus und Gewerbe empfiehlt

G. PPrönt,
Roßmarkt 2 im Hof.

Sohönnt.Merseburg, Bankgeschäft
empfiehlt ſich zum

An- und Verkauf von Werthpapieren,

ſorgung von Couponbogen, Annahme von DepotGeldern, ſowie zur

Ausführung aller einſchlägigen Geſchäfte, unter Zuſicherung billigſter

und prompteſter Bedienung.

Discontirung von Wechſeln, Eewährung von Darlehnen, Be

Unser schankhbier.
prämiirt

in Paris, Havre, Hagenau und Altonag,
wird hier in Merseburg

bei Herrn Se gel, Gotthardtsſtr. 22,
ſtets friſch vom Faß, und

bei Herrn Ackam, Tiefer Keller,
in Flaſchen und Gebinden abgegeben.

Mürnberger Actien-Prauerei
vorm. Heinr. Henninger.
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Weißenfels
a. J 7

a. H.

Filialen:

Ouedlinburg

C. R. Ritter, Merſeburg
Piano-Fabrik,
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empfiehlt

Picanminos,
grad u kreuzſeitig,

reueſter und beſter Con-
ſtruction, nur mit

ganzem Eiſenrahmen,

zu mäßig. Preiſen
und

5 Jahre Harantie.
Mobiliar- Auction

in Merseburg.
Sonnabend den 17. d. MI.,

von Vorm. 9 UVhran,
ſoll im hieſigen Ratbhskeller-
ſaale der Mobiliar-Nachlaß
der hier verſtorbenen Frau
Regierungs-Seeretair Vött-
ger, beſtehend in 1 faſt neuen
Pianino, diverſen guten LTiſchen,
Stühlen, Schränken, Kommoden, So-
phas, Spiegeln, Uhren, Bettſtellen,

e

Federbetten, Haus u. Küchengeräthen
und dergl. mehr meiſtbietend gegen
Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 14. December 1881.
A. Rindfleiſch,

Kr.-Auft.-Comm. u. Ber.-Taxator.

um Conſerviren und Aus-
ſtopfen von Vögeln und

Säugethiäeren bei billig. Preis-
ſtellung hält ſich beſtens empfohlen.

H. Reichenbach,
Merſeburg, Johannieſtraße 19.

r rr r 2 auch iſt daſelbſt ein guter eiſer

20 Marrmonatlich Pjaninos n
Alte Instrum. bei Cassan auf bza l l rn

frachtfrei nach jeder Bahnstation Kostemlos zur Probe u.
Ansicht liefert die überall gerühmte u. bestempfohlene Fabrik

V eidensauf en
Berlin, Dorotheen-Strasse 88.

Preisceourant sofort gratis und franmeo.

Alle
Ein Paar kleine ruſſiſche,

zur
S lä d i dAn

Se 0 enBäckerei

guten Zuſtande, ſind Umſtände halber

nöthigen

billig zu verkaufen. Wo? ſagt die

Ingredienzen,
als

Exped. d. Bl.

Mandeln, ſüß und bitter,

Ein großes herrſchaftliches
Logis, mit oder ohne Pferde
ſtall, iſt zu vermiethen und
kann ſofort bezogen werden;

e e

d nerwer ner Ofen zu verkaufen. Rofinen, groß und klein,
a mit angebotenen geringern Qua SS täten ſind Oberaltenburg 21. Sirenen hen seet
J Knorr's gekochtes 5 Eine möblirte Herren Gewürzöl, hochfein,

i 5 Wohnung iſt billig zu ver- Zimmt, Ceylon und pul-geben in 10 Mi- rh v Erbsenmehl nuten m. Waſſer v miethen T nmteralten- veriſirt,
S Linsenmehl u. etwas Butter 9 Hrnrrg W r. 10. Zantle in Stangen.

Bohnenmehl gekocht vorzüg- Auch iſt daſelbſt ein großer Vanillezucker in Packeten,liche Suppen. S Keſſel v ſt daſelbſt greß Vanillezucker, loſe,
J Keſſel von Kupfer zu verkaufen. xfür Kinder mit Nelken und NeuwürzWaſſer o. Milch Ein für einen Handwerfer paſſen

Hafermehl S S pulveriſirtfür d. Familien- des Haus mit neugebautem SeitenCerstenmehl tiſch mit Fleiſch gebäude in einem größeren Dorfe iſt Maeisblüthe, pulveriſirt,
brüh, zu kochen. billig zu verkaufen. Auskunft Cardamanen,

Kochzeit: 10 Minuten ertheilt Herr Handelsgärtner Salmiak, ganz u. geſtoßen,
Höchſter Nährwerth, größte W. Albrecht in Tollwitz. Naffinade, ganz und klar

S Auesgiebigkeit, raſche Zubereit Wegen Kränklichkeit de ſind in beſten Qualitäten undung, vorzüglicher Geſchmack und e abſichtige ich mein Haus denkbar billigſten Preiſen zu

S Billigkeit vereinigt. Ha repe ne mit Garten, haben in der
h e J Hälterſtraße 1S, unter günſtigenh Niederlage bei Umſtänden freihändig zu verkaufen. Drogen- Handlung

Goscar Leberl, Roye. vonS Drogen- und Farbenhandlung, Ein großer Athürig. KleiderBurgſtraße 16. s ſchrank und ein großer Kano- P. Marchkſcheffel,
enofen ſind zu verkaufen. Wo? 7 Breiteſtraße 7.

e ſagt die Exped. d. Bl.Redaction Druck und Verlag von A. Veidholdt in Merſeburg.

Cor alle
länglich geformt, iſt am Montag Abend
im Riſchgarten verloren gegen Beloh
nung abzugeben beim Büffetier,
Kaiſerhalle.

FranzöſiſcheWallnüfſſe,
groß und ſchön im Geſchmack,

Sicilianer Haſelnüſſe,
feinſte Sult. Roſinen,
feinſte Corinthen und
Mandeln,
feinſten Citronat

empfiehlt

C. C. Zimmermann.
Die 2. Etage in unſerem Hauſe

beſtehend aus 5--6 heizbar. Zimmern,
Balkon, Küche und Speiſekammer,
Keller und Torfgelaß iſt von jetzt ab
zu vermiethen u. 1. Januar zu beziehen.

Gebrüder Malvräicht,
neu projec. Straße.

Zwei fette und zwei
Läuferſchweine ſtehen zum
Verkauf Georgſtraße

Nr. A.

Unſerm lieben guten Freunde
Hermann Lots!

Zu ſeinem heutigen Wiegenfeſte,
Wünſchen wir Jhm das Allerbeſte.
Mögen Sie noch lange leben
Und ſtets ein Fäßchen zum Beſten

geben.

F. II.
Auf den der

Geſammtauflage
unſeres Blattes beiliegenden
Proſpeect von X Adolph
Winter S machen wirunſere Leſer aufmerkſam



Revidirtes Statut

ſtädtiſchen Spar-Kaſſe

Htadt Fauchſtädt.

Buchdrnuckerei von A. Leidholdt, Merſeburg.





Das Statut vom 1. Januar 1858, nach welchem die
hieſige Sparkaſſe bisher verwaltet worden iſt, bedarf in
einigen Punkten, namentlich auch in Berückſichtigung der
Einführung der Reichsmark-Währung, der Abänderung; die
ſtädtiſchen Behörden von Lauchſtädt haben daher gemäß
8 30 der bisherigen Statuten und S 17 und 18 des Spar-
kaſſenReglements vom 12. December 1838 die vorliegende
Neuredaction beſchloſſen.
Dieſes gegenwärtige Statut tritt mit dem 1. Januar
1882 in Kraft, mit welchem Tage das bisherige Statut
ſeine Gültigkeit verliert.

F 1.
Die Sparkaſſe iſt ausſchließlich zum Beſten der StadtLauchſtädt und deren Stadtbezirke W und dient dazu,

den hieſigen Einwohnern Gelegenheit zu bieten, ihre kleinen
Erſparniſſe ſicher und Nutzenbringend anzulegen und ſich ein
kleines Capital zu ſammeln, welches ſie beim Anfange eines
Gewerbes im Alter oder in Fällen der Noth benutzen
können. Die Anſtalt kann aber außerdem von den Bewoh-
nern der Umgegend benutzt werden, wenn es der jedesmalige
Zuſtand des Jnſtituts geſtattet, was von dem Ermeſſen der
Direction abhängt.

g 2.
Die Stadtgemeinde Lauchſtädt übernimmt alle Ver-

bindlichkeiten der Sparkaſſe und haftet für alle Ausfälle.

8 3.
Das Local der r iſt mit dem der Stadtkaſſe

verbunden und für jetzt im Wohnhauſe der Kämmerei, von
wo es nur mit Genehmigung der Stadtbehörden entfernt
werden kann.

g 4.
Es kann Jedermann zu den feſtgeſetzten Sparkaſſentagen

und Expeditionsſtunden, Beiträge von 50 Pfennigen an,
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in die Sparkaſſe einlegen. Letztere iſt verpflichtet, jede
ſolche Einlage als Darlehen anzunehmen, für die Sicherheit
zu haften die fälligen Zinſen in der nachbeſtimmten Art
zu entrichten und die eingelegten Gelder zu jeder den Jn-
tereſſenten beliebigen Zeit unter den im S 6 enthaltenen
Beſtimmungen zurück zu zahlen.

Alle Einlagen müſſen in deutſcher Reichsmünze geſchehen.

S 5.
Alle bei der Sparkaſſe eingezahlten Summen werden,

ſobald ſie eine Mark und darüber betragen, mit 3,
jährlich verzinſt. Jedoch werden bei Einlagen bis drei Mark
Bruchpfennige als Zinſen nicht berechnet und gezahlt.

Die Berechnung der Zinſen geſchieht niemals vom Ein
zahlungstage, ſondern vom 1ſten Tage des nächſten Monats
an, ebenſo werden bei Rückzahlungen des Kapitals die Zin-
ſen nur bis zum letzten Tage des Monats vor dem Ab-
holungstage gezahlt.

s 6.
Jeder Einleger erhält ein mit dem Siegel des hieſigen

Magiſtrats geſtempeltes und von den Directoren deren
Ernennung im S 19 näher beſtimmt iſt, unterſchriebenes
Abrechnungsbuch, welches auf ſeinen Namen ausgeſtellt iſt,
und in welchem ſich ein Abdruck gegenwärtigen Statuts,
ſowie die Zinſenrechnung vorgedruckt befindet.

Dem Abrechnungsbuche wird dieſelbe Nummer gegeben,
unter welcher der Name des Jntereſſenten in die Bücher
der Sparkaſſe eingetragen iſt.

Die Zurück- oder ferneren Einzahlungen werden ſo-
wohl in dem Abrechnungsbuche als auch in den Büchern
der Sparkaſſe ab und zugeſchrieben.

Die Zurückzahlungen der Einlagen unter 60 Mark
erfolgen ohne vorherige Kündigung Seitens des Einlegers,
bei Einlagen von 60 bis 150 Mark kann dagegen die Spar-
kaſſe eine vierwöchentliche, und bei Summen von 150 Mark
und darüber eine dreimonatliche Kündigung verlangen.

Abhebungen bis 60 Mark auf ein und dasſelbe Buch
dürfen ohne Kündigungen nur von 4 zu 4 Wochen erfolgen.
Werden gekündigte Summen nicht ſpäteſtens 8 Tagen nach
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Ablauf der Kündigungsfriſt erhoben, ſo muß von Neuem
gekündigt werden.

8 7.
Wird die ganze Summe eines Abrechnungsbuches zu-

rückgezahlt, ſo muß das Letztere zurückgegeben werden.

S 8.
Zur Deckung der durch Anſchaffung der Abrechnungs-

bücher entſtehenden Koſten hat jeder Einleger 15 Pfg. zu
entrichten, welcher Betrag jedoch erſt bei Einlöſung des
Buches erhoben wird. Außerdem finden Zahlungen an
Koſten, Stempel oder Gebühren nicht ſtatt.

S 9.
Die Zinſen von jeder Einzahlung, wenn ſie 50 Pfg.

und darüber beträgt, werden am Ende jeden Kalenderjahres
berechnet und im Laufe des Monats Januar an die ſich
zur Empfangnahme meldenden Einleger gezahlt, die nicht
erhobenen Zinſen jedoch dem Kapital zugeſchrieben, und vom
1. Januar ab als neue Einzahlung nach S 5 verzinſt.

S 10.
Wenn ſich jedoch der Jnhaber eines Sparkaſſenbuches

zur Erhebung der Zinſen dreißig Jahre nach der letzten
Präſentation ſeines Buches nicht meldet, ſo hört mit dem
Ablaufe dieſes Zeitraumes jede weitere Verzinſung ſeines
Guthabens auf. Jſt der Einleger nicht zu ermitteln und
das Einlagebuch nicht herbeizuſchaffen, ſo werden auf Koſten
des Einlegers Ediktalien ausgebracht wenn auch dieſes er
folglos bleibt, ſo fällt der ganze Betrag des Einlage-Ka-
pitals und des vorhandenen Zinſenbeſtandes der Sparkaſſe
als unwiederrufliches Eigenthum, ihrem Reſervefonds S 39
anheim.

s 11.
Zum Zwecke der Ein und Auszahlungen iſt die Spar-

kaſſe wöchentlich zweimal am Dienſtag und Freitag während
der Büreauſtunden geöffnet. Behufs Berechnung der Zinſen
und Uebertragung derſelben auf die einzelnen Conten, bleibt
die Sparkaſſe vom 1. bis incl. 16. Januar geſchloſſen.
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s 12.
Mitglieder des Sparkaſſen Directoriums können Dar-

lehen aus der Sparkaſſe nur nach vorheriger Genehmigung
der Aufſichtsbehörden erhalten.

s 13.
Sobald ein Kapital durch Nachzahlungen oder durch

Zurechnung der Zinſen die Summe von 1500 Mark über-
ſteigt, ſo liegt dem Directorio die Befugniß und Pflicht ob,
für Rechnung des Jntereſſenten ohne weitere Rückſprache
mit demſelben ein öffentliches, pupillariſche Sicherheit ge-
währendes Papier anzukaufen, ſolches nach Gattung, Littera
und Nummer bei ſeinem Conto zu vermerken und dabei den
dafür bezahlten Courspreis ſammt etwaigen Auslagen zu
verrechnen. Der Einleger wird dadurch Eigenthümer des
angekauften Papieres, daher er den durch etwaiges Steigen
oder Sinken des Courſes oder durch deſſen Auslooſung ent-
ſtehenden Nachtheil oder Vortheil zu tragen oder zu ge-
nießen hat. An Zinſen werden ihm e nur die ge-
wöhnlichen Sparkaſſen Zinſen berechnet, indem der Ueber-ſchuß dem Inſtitut zu Gute geht.

Die auf ſolche Weiſe erworbenen Papiere werden als
Special Depoſitum aufbewahrt, es iſt jedoch, wenn nicht
die nöthigen Papiere in den erforderlichen Appoints zu
haben ſind dem Directorio erlaubt, Austauſchungen von
Papieren gleicher Art aus ihren Beſtänden vorzunehmen.

8 14.
Die bei der Sparkaſſe vorräthigen Gelder werden genutzt:

a. durch Ankauf von Preußiſchen Staatspapieren oder
Pfandbriefen und anderer als pupillariſch ſicher geltende
Effecten;

b. durch Ausleihung auf ſolche ſtädtiſche und ländliche
Hypotheken, welche nach den dieſerhalb beſtehenden ge
rn Beſtimmungen pupillariſche Sicherheit dar-

ieten;
c. durch Ausleihung an Bankiers und anderen Perſonen

auf Wechſel oder Schuldſcheine gegen Deponirung geld-
werther ſicherer Papiere als Unterpfand;

d. durch Belegung bei der Provinzial-Hülfskaſſe.
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Auch können Sparkaſſen Gelder bis zu dem Betrage
von 75 Mark gegen Eintritt zweier ſicherer Bürgen, welchedadurch als Se öſhſchuldner eintreten, an hieſige Bürger und

Einwohner als verzinsliche Vorſchüſſe auf höchſtens 1 Jahr
gegeben ſo auch werden dieſe Vorſchüſſe raten-
weiſe oder durch allmälige Amortiſation zu tilgen.
Prolongation kann nur auf einſtimmig gefaßten Be
ſchluß des Directorio einmal erfolgen.

Die ſichere Unterbringung der eingezahlten Gelder iſtSache des Worte

8 15.
Als Unterpfand werden angenommen hypothekariſche

Obligationen, welche die im S 14 b erwähnte Sicherheit
gewähren, preußiſche Staatspapiere und Pfandbriefe, jedoch
nur nach dem Courswerthe mit einem Rückſchlage von 250,.
Die zu verpfändeten hypothekariſchen Obligationen müſſen
der Sparkaſſe von dem Schuldner h übergeben
werden, und iſt alles zu veranlaſſen um die Verpfändung
auch jedem dritten gegenüber recht wirkſam zu machen.

S 16.
Damit dieſe Benutzung der Capitalien die prompte Zu

rückzahlung an die Jntereſſenten nicht r iſt die Käm-
merei verpflichtet, der Sparkaſſe die außer dem baaren Be-
ſtande derſelben zur Rückzahlung erforderlichen Summen
vorzuſchießen.

Es muß aber durch ſofortige Kündigung der ausge-liehenen Capitalien für baldige Erſtattung dieſer Vorſchüſſe

geſorgt werden.

s 17.
Sollten ſich die verlangten Rückzahlungen auf dieſem

Wege nicht decken laſſen, ſo ſollen die von der Sparkaſſe
für ihre eigene Rechnung angekauften Staatspapiere und
Pfandbriefe verkauft oder verpfändet werden. Entſteht aus
ſolchem Kaufe Verluſt, ſo trägt die Sparkaſſe denſelben aus
ihren Ueberſchüſſen, reichen dieſe aber nicht hin, ſo über-
nimmt die Kämmerei den Verluſt.
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s 18.
Die Sparkaſſe bildet einen beſonderen von anderen

Kaſſen der Stadtverwaltung unvermiſcht zu erhaltenden Fond.

Die der Sparkaſſe gehörigen eigenen und ihr verpfän-
deten Documente und geldwerthen Papiere werden in einem
beſonderen von verſchiedenen Schlöſſern verwahrten Depo-
ſitalkaſten aſſervirt, zu welchem von zwei Mitgliedern des
Directorio, jedes einen Schlüſſel führt. Der baare Kaſſen-beſtand u ebenfalls in einem ſicheren Behältniß aufbe-

wahrt werden.

8 19.
Alle Sparkaſſen Angelegenheiten werden unter Aufſicht

der Stadtbehörden von einem Vorſtande unter dem Titel
Directorium bearbeitet, welches aus zwei Magiſtratsmit-
gliedern, von welchem eines den Vorſitz führt, und zwei
Stadtverordneten beſteht.

Die beiden Magiſtrats mitglieder beſtimmt unter aus-
drücklicher Bezeichnung des Vorſitzenden der Bürgermeiſter.
Jn Behinderungsfällen des Vorſitzenden wird derſelbe von
dem anderen Magiſtratsmitgliede vertreten.

Die beiden letztgedachten Directoren werden von der
StadtverordnetenVerſammlung gewählt.

s 20.
Das Directorium wacht über die Befolgung dieſer

Statuten und führt die Aufſicht über die Kaſſenverwaltung.

s 21.
Das Directorium iſt ohne weitere Autoriſation berech-

tigt die Sparkaſſe in gerichtlichen und außergerichtlichen
Angelegenheiten zu vertreten, für ſie rechtsverbindliche Er
klärungen jeder Art abzugeben insbeſondere Proceſſe zu
führen, Eide zu erlaſſen, oder für geſchworen anzunehmen,
die Entſcheidung eines Rechtsſtreites einem ſchiedsrichter-
lichen Ausſpruch zu unterwerfen, Vergleiche abzuſchließen,
Rechte zu cediren, oder Verzicht darauf zu leiſten, Sachen
oder Gelder in Empfang zu nehmen, darüber zu quittiren
und in Löſchung hypothekariſcher Rechte zu willigen.
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Alle d Erklärungen ſind gültig, wenn ſie nur von
dem Vorſitzenden, oder deſſen Stellvertreter, in beiden Fällen
mit Zuziehung eines Mitgliedes des Directoriums abge-
geben werden.

8 22.
Bei Rückzahlung iſt die Kaſſe befugt, demjenigen,

welcher das Abrechnungsbuch zur Kaſſe bringt, den zu ver
langenden Betrag ohne weitere Legitimation auszuzahlen
und leiſtet dieſelbe nach erfolgter Einlöſung des Buches
dem Einleger oder deſſen Erben keine Gewähr, ſofern nicht
vor der Zurückzahlung ein Proteſt dagegen eingelegt iſt.

g 23.
Damit aber der rechtmäßige Jnhaber eines Abrechnungs-

buches ſich beim Verluſte deſſelben möglichſt ſicherſtellen
kann, ſo muß derjenige, welchem durch Zufall ein Abrech-
nungsbuch gänzlich vernichtet oder verloren gegangen iſt,
wenn er an deſſen Stelle ein anderes wieder zu erhalten
wünſcht, den Verluſt ſofort nach deſſen Entdeckung der
Sparkaſſe anzeigen. Dieſe hat ohne ſich um die Legitima-
tion des Jnhabers zu kümmern, die Anzeige auf dem be-
treffenden Conto zu bemerken, auch über ſolche Anzeigen ein
beſonderes Regiſter zu führen.

8 24.
Vermag der rechtmäßige Jnhaber die gänzliche Ver-

nichtung des Buches auf eine nach dem Ermeſſen des Direc-
torii überzeugende Art darzuthun, ſo wird ihm von dem-
ſelben ohne Weiteres ein neues Buch auf Grund des be-
treffenden Conto-Buches ausgefertigt.

Mit der Bemerkung hiervon wird die Conte abge-
ſchloſſen und das Guthaben auf eine neue Conte eingetra-
gen. Jn allen übrigen Fällen muß das verloren gegangene
Buch gerichtlich aufgeboten und amortiſirt werden.

s 25.
Vor Einleitung dieſes Amortiſationsverfahrens aber iſt

ſowohl der Ablauf desjenigen Kalenderquartals, in welchem
die Anzeige des Verluſtes bei der Kaſſe gemacht iſt, als
auch der des folgenden Quartals abzuwarten.
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Wird innerhalb dieſes Zeitraums das verlorene Buch
durch einen Anderen, als dem Anzeiger des Verluſtes, bei
der Sparkaſſe präſentirt, ſo hält ſolche dasſelbe an, über
reicht es der competenten Gerichtsbehörde über Lauchſtädt,
verweiſet auch den Präſentanten, als denjenigen, der den
Verluſt angezeigt hat an dieſes Gericht zur rechtlichen Er
örterung ihrer Anſprüche an das Eigenthum des Buches.

8 26.

Jſt aber die im S 25 gedachte Friſt verſtrichen, ohne
daß das Buch zum Vorſchein gekommen, ſo ertheilt die
Kaſſe dem angeblichen Verlierer hierüber eine Beſcheinigung
und eine aus dem Contobuche zu fertigende Abſchrift der
Conte des verlorenen Buches.

Unter Einreichung dieſer Abſchriften und unter dem
Erbieten, ſein rn an dem Buche und deſſen Ver-
luſt eidlich beſtärken zu wollen, kann ſodann der Verlierer
das öffentliche Aufgebot bei dem Gericht nachſuchen.

8 27.

Das Letztere macht den Verluſt des Buches unter An
gabe der Nummer derſelben, des Namens deſſen, auf welchem
daſſelbe urſprünglich ausgeſtellt iſt und des angeblichen
Verlierers und des Betrags der Summe, über welche das-
ſelbe zur Zeit des Verluſtes lautete, durch das zur Publi-
cation localpolizeilicher e beſtimmte Merſeburger
Kreisblatt mit der Aufforderung bekannt:

Daß ein jeder der an dem verlorenen Sparkaſſenbuch
irgend ein Anrecht zu haben vermeine, ſich bei dem Gerichte
und zwar ſpäteſtens in einem anberaumten Termine melden
und ſein Recht nachweiſen möge, widrigenfalls das Buch
für erloſchen erklärt und dem Verlierer ein neues an deſſen
Stelle ausgefertigt werden ſoll.

Beläuft ſich der Betrag des Sparkaſſenbuches auf
weniger als 150 Mark, ſo wird der Edictaltermin auf 4
Wochen hinausgeſetzt, bei Beträgen zwiſchen 150 und 300
Mark und darüber iſt eine Edictalfriſt von drei Monaten
erforderlich.
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S 28.

Meldet ſich bis zum Edictal- Termine Niemand der
S d Buch Anſpruch macht und leiſtet der Verlierer den

a

daß er das Buch beſeſſen und daß ihm ſolches verloren
gegangen ſei,
ſo faßt das Gericht das Präcluſions und Amortiſations-
Erkenntniß ab, welches dem Verlierer publizirt und
14 Tage lang an der Gerichtsſtelle ausgehängt wird.

S 29.
Sobald das rechtskräftige Erkenntniß eingereicht wird,

hat die Sparkaſſe ein neues Buch auszufertigen und im
Betreff der abzuſchließenden Conte, wie im S 23 beſtimmt
iſt, zu verfahren.

S 30.
Die Sparkaſſe wird von dem Kämmerer und Redanten

der Stadt Sparkaſſe verwaltet.

g 31.
Die von ihm beſtellte Caution haftet auch mit für

dieſe Geſchäftsverwaltung.

g 32.
Für Defecte des Rendanten ſowie für etwaigen durch

Nachläſſigkeit deſſelben herbeigeführten Verluſt, haftet den
Intereſſenten die Kämmerei und bleibt dieſer überlaſſen, ſich
aus der Caution und dem ſonſtigen Vermögen des Kaſſen-
beamten zu befriedigen.

S 33.
Jeder SparkaſſenJntereſſent kann auf Verlangen einen

Auszug aus ſeiner Conte, auf welchem ſein Guthaben ver-
merkt iſt, erhalten, um daraus die Höhe ſeines Guthabens
zu erſehen.

S 34.
Ueber die Einlagen eines Theilhabers darf weder ein

Mitglied des Directorii noch der Rendant einem Unbe-
theiligten irgend eine Auskunft geben.
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